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RS OGH 1956/10/17 7Ob509/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1956

Norm

ABGB §354 A1

ZPO §204

ZPO §226

Rechtssatz

Ein Räumungsbegehren kann sowohl auf das Eigentumsrecht wie auch auf einen seinerzeit abgeschlossenen und nicht

eingehaltenen gerichtlichen Räumungsvergleich gestützt werden.

Entscheidungstexte

7 Ob 509/56
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